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Erwägungen
E. 6
April 2018 aus ihrer Sicht. Sie hielt zusammengefasst fest, sie habe den Ein- druck, die Beschwerdeführerin nehme ihre Arbeit als Hüterin von Recht und Ord- nung offensichtlich sehr ernst, diese handle jedoch nicht auf einer professionellen und sachlichen Ebene, sondern werde von persönlichen Befindlichkeiten ange- trieben. Die Beschwerdeführerin habe schikanös gehandelt und ihr Verhalten zeuge von mangelnder sozialer Kompetenz und professioneller Kommunikation. Dabei nannte sie die Beispiele, welche ihre Ansichten illustrieren sollten und er- gänzte sinngemäss, die Bussen seien ungerechtfertigt erfolgt (Urk. 13/4). Sowohl im Gesamtzusammenhang als auch bei Betrachtung der einzelnen Passagen des fraglichen Schreibens bestehen keine Hinweise darauf, dass damit ein persönlicher verbaler Angriff gegen die Beschwerdeführerin ausgeführt wurde. Jedem Betroffenen steht ohne Weiteres das Recht zu, sich über eine als unge- recht empfundene Handlung oder ein unprofessionell empfundenes Verhalten ei-
- 6 - nes Beamten zu beschweren. Dass der betroffene Beamte damit in ein ungünsti- ges Licht gerückt wird, geht mit einer entsprechenden Beschwerde einher, ist von diesem jedoch hinzunehmen. Weiter liegt auch keine ehrverletzende Äusserung vor, wenn sich eine Betroffene über einen Entscheid einer Behörde bzw. eine an- geblich zu Unrecht erlassene Busse beschwert. Die Auffassung der Beschwerde- führerin, ihr werde damit ein strafbares Verhalten vorgeworfen, geht fehl. Bei den Vorwürfen handelt es sich allesamt um berufliche Kritik am Handeln der Beschwerdeführerin als Polizeibeamtin. Die Beschwerdegegnerin 1 fühlte sich ungerecht und unprofessionell behandelt, weshalb sie sich darüber bei der Stadt- polizei Zürich, Zentralstelle für Verkehrs- und Ordnungsbussen, beschwerte. Ent- gegen der Ansicht der Beschwerdeführerin durfte sie als Laiin ohne Weiteres da- von ausgehen, dass es sich bei der Adressatin um die für die Beschwerdeführerin in beruflicher Hinsicht verantwortliche Instanz handelt. Zusammenfassend wurde der Beschwerdeführerin im Schreiben vom 18. April 2018 kein unehrenhaftes Verhalten im Sinne der Strafbestimmungen von Art. 173 ff. StGB vorgeworfen. Nachdem somit der zur Anzeige gebrachte Sach- verhalt eindeutig unter keinen Straftatbestand fällt, hat die Staatsanwaltschaft ei- ne Untersuchung gegen die Beschwerdegegnerin 1 zu Recht nicht an die Hand genommen. Damit erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuwei- sen. III.
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